
 

 

CORONA - 2G - neue Regeln ab 20.11.2021 

 

Der Hamburger Senat hat entschieden, dass ab dem 20.11.2021 für 

den Vereinssport in der Halle die 2G-Regeln anzuwenden sind. Was 

bedeutet das für uns? 

 

• Es dürfen nur noch gegen Corona geimpfte oder genesene 

Personen an unseren Sportangeboten in der Halle teilnehmen. 

• Ausgenommen von der 2G-Pflicht sind Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahren.  

• Für Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft 

werden können, gilt die Ausnahme mit der Einschränkung, dass 

sie einen aktuellen negativen Testnachweis (PCR-Test 48 

Stunden und Schnelltest 24 Stunden gültig) vorlegen müssen 

und  ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original darüber, 

dass sie sich aufgrund einer medizinischen Kontraindikation 

nicht impfen lassen können. 

• Bei Betreten der Sporthalle ist der Impfpass oder digitale 

Impfnachweis, der Genesenennachweis sowie der 

Personalausweis vorzulegen.  

 

Für geimpfte und genesene Teilnehmer und Teilnehmerinnen besteht 

keine generelle  Maskenpflicht mehr. Ebenso entfallen das 

Abstandsgebot und die Teilnehmerbegrenzung. Wir empfehlen 

jedoch weiterhin eine medizinische Maske zu tragen, wenn die 

Mindestabstände nicht eingehalten werden können. 


